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Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Wohnbebauung 
Ecke Einöder Straße / Erikastraße"; Schwarzenbach

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Bau- und Umweltausschuss (Vorberatung) 28.11.2019 N
Stadtrat (Entscheidung) 12.12.2019 Ö

Beschlussvorschlag

a) Dem Antrag auf Einleitung eines Satzungsverfahrens wird zugestimmt
b) Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Wohnbebauung 

Ecke Einöder Straße / Erikastraße“ in der Gemarkung Beeden-
Schwarzenbach wird beschlossen.

c) Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird gebilligt.

Sachverhalt

Die Vorhabenträgerin, die FDK GmbH, vertreten durch Herrn Markus Moser, hat mit 
Schreiben (Eingang vom 15.10.2019) die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens 
beantragt.

Im Homburger Stadtteil Beeden-Schwarzenbach soll durch Umnutzung bzw. 
Nachverdichtung einer Fläche ein Mehrfamilienhaus mit sieben Wohneinheiten 
errichtet werden. Das Mehrfamilienhaus ist unmittelbar an der Ecke Einöder Straße 
(Bundesstraße B 423) / Erikastraße zwischen den bestehenden Gebäuden der 
Einöder Straße 27 und der Erikastraße 34, 36 und 38 geplant. Auf dem Plangebiet 
selbst befindet sich derzeit die Schaufläche eines Gewerbebetriebes der 
Autodienstleistung.
  
Die Erschließung der Fläche ist über die Erikastraße und die Einöder Straße 
gewährleistet. Die erforderlichen Stellplätze können vollständig auf dem Grundstück 
organisiert werden.
 
Der Standort ist für Wohnnutzung sehr gut geeignet, da auch die Umgebung durch 
überwiegend Wohnnutzung geprägt ist und Mehrfamilienhausbebauung im näheren 
Umfeld bereits besteht. 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan wurde erarbeitet und ist auf der 
Bebauungsplanzeichnung mit dargestellt. 

Das Plangebiet liegt derzeit innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
„Auf der Heide“ (1978). Hier wird für die Fläche festgesetzt: Mischgebiet, zwei 
Vollgeschosse, GRZ von 0,4 und GFZ von 0,8. Danach ist die Planung nicht 



realisierungsfähig. Deshalb bedarf es der Aufstellung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes.

Zur Realisierung der Planungsziele sollen in dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan entsprechende Festsetzungen getroffen werden (Auswahl):

• Die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes zur Realisierung des 
Mehrfamilienhauses.

• Die Festsetzung von Flächen für Stellplätze und einer Tiefgarage mit Zufahrt zur 
Ordnung des ruhenden Verkehrs auf dem Grundstück.

• Die Festsetzung des Ein- und Ausfahrtbereiches der Tiefgarage in der 
Erikastraße zur Vermeidung von Ein- und Ausfahrtbereichen unmittelbar an der 
Einöder Straße.

• Die Festsetzung von Dachbegrünung und Stellplatzeingrünung, als 
naturschutzfachliche Aufwertung und Verbesserung des Mikroklimas

Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Wohnbebauung 
Ecke Einöder Straße / Erikastraße“ wird wie folgt begrenzt:
• im Norden durch die Erikastraße (dahinter angrenzend Bebauung Nr. 31),
• im Osten durch die Einöder Straße (Bundesstraße B 423) und der dahinter 

angrenzenden Bebauung mit privaten Freiflächen der Nr. 50,
• im Süden durch die Bebauung und private Freiflächen der Einöder Straße Nr. 27 

(Bundesstraße B 423) sowie
• im Westen durch die Bebauung mit privaten Freiflächen der Erikastraße 38.

Die Fläche befindet sich zum größten Teil im Eigentum des Vorhabenträgers. Der 
Erwerb einer weiteren Teilfläche, welche zurzeit im Eigentum der Stadt Homburg ist, 
befindet sich in Vorbereitung (nördliches Teilstück). Dem Verkauf wurde im Haupt- 
und Finanzausschuss bereits zugestimmt.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans sind dem beigefügten Lageplan zu entnehmen. Der Bebauungsplan 
umfasst eine Fläche von ca. 600_m2.

Anlage/n

1 Planzeichnung (öffentlich)
2 Begründung (öffentlich)
3 Geltungsbereich (öffentlich)
4 Übersichtskarte (öffentlich)
5 Rechtskräftiger B-Plan "Auf der Heide" (öffentlich)
6 Antrag (öffentlich)
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VERFAHRENSVERMERKE

• Die Vorhabenträgerin, die Firma FDK GmbH, hat mit 
Schreiben vom __.__.____ die Einleitung eines Bebau-
ungsplanverfahrens nach § 12 BauGB beantragt.

• Der Stadtrat der Kreisstadt Homburg hat am 
__.__.____ die Einleitung des Verfahrens zur Auf-
stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Wohnbebauung Ecke Einöder Straße / Erikastraße“ be-
schlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen vorhabenbezogenen Be bau ungs-
plan aufzustellen, wurde am __.__.____ ortsüblich be-
kanntgemacht (§ 2 Abs.1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes gelegenen Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und 
Bezeichnungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen.

• Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird gem. 
§ 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) 
im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Gem. § 13a 
Abs. 3 und 4 BauGB wird eine Umweltprüfung nicht 
durchgeführt.

• Der Stadtrat der Kreisstadt Homburg hat in seiner 
Sitzung am __.__.____ den Entwurf gebilligt und 
die öffentliche Auslegung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Wohnbebauung Ecke Einöder 
Straße/ Erikastraße“ beschlossen (§ 13a BauGB i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text-
teil (Teil B) sowie der Begründung, hat in der Zeit vom 
__.__.____ bis einschließlich __.__.____ öffentlich 
ausgelegen (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem Hinweis, 
dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von 
jedermann schriftlich, zur Niederschrift oder elektro-
nisch per Mail abgegeben werden können, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksich-
tigt bleiben können, am __.__.____ ortsüblich bekannt 
gemacht (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie die Nachbargemeinden wurden mit Schreiben 
vom __.__.____ von der Auslegung benachrichtigt 
(§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist 
bis zum __.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Während der öffentlichen Auslegung gingen seitens der 
Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
der Nachbargemeinden sowie der Bürger Anregungen 
und Stellungnahmen ein. Die Abwägung der vorge-
brachten Bedenken und Anregungen erfolgte durch den 
Stadtrat am __.__.____. Das Ergebnis wurde denjeni-

gen, die Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht 
haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB).

• Der Stadtrat hat am __.__.____ den vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan „Wohnbebauung Ecke Einöder 
Straße / Erikastraße“ als Satzung beschlossen (§ 10 
Abs. 1 BauGB). Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
besteht aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B), dem Vorhaben- und Erschließungsplan sowie 
der Begründung.

• Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Wohnbebau-
ung Ecke Einöder Straße / Erikastraße“ wird hiermit als 
Satzung ausgefertigt.

 Homburg, den __.__.____

 Der Oberbürgermeister
 i.V. Der Bürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ ortsüb-
lich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). In dieser 
Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit der Einsicht-
nahme, die Voraussetzungen für die Geltendmachung 
der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfol-
gen der §§ 214, 215 BauGB und auf die Rechtsfolgen 
des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan „Wohnbebauung Ecke Einöder Straße / 
Erikastraße“, bestehend aus der Plan zeich nung (Teil A) 
und dem Textteil (Teil B), dem Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan sowie der Begründung, in Kraft (§ 10 Abs. 3 
BauGB).

 Homburg, den __.__.____

 Der Oberbürgermeister
 i.V. Der Bürgermeister

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gelten 
u.a. folgende Gesetze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634).

• Baunutzungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. 
I S. 3786).

• Verordnung über die Ausarbeitung der 
Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18. 
Dezember 1990 (BGBI. I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 
(BGBl. I S. 1057).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des 
Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 19. Juni 2019 
(Amtsbl. I S. 639).

• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes (Saarländisches 
Bodenschutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 
2002 (Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 
2393).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 13. Mai 2019  (BGBI. 
I S. 706).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im 
Saarland - Saarländisches Naturschutzgesetz - 
(SNG) - vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Februar 
2019 (Amtsbl. I S. 324).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saar-
ländischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 
(Amtsbl. 2018, S. 358)

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324)

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 
682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19. 
Juni 2019 (Amtsbl. I S. 639).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

• Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Wohnbebauung Ecke Einöder Straße / Erikastraße“ ersetzt in sei-
nem Geltungsbereich den rechtskräftigen Bebauungsplan „Auf der Heide“ (1978).

• Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. 
Die Vorschriften des § 13 BauGB gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung, von dem Umweltbericht nach 
§ 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB 
von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzumtrieb-
splantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere 
Gehölze in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den Stock zu 
setzen.

• Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. 
Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird hin-
gewiesen. Zudem wird auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) hingewiesen.

• Westlich des Plangebietes liegt eine Altlastverdachtsfläche. Hierbei handelt es sich um: „HOM_3686 Tank-
stelle Hofer“. Das Plangebiet selbst ist derzeit nicht im Kataster für Altlasten und altlastverdächtige Flächen 
des Saarlandes erfasst. Sind im Planungsgebiet Altlasten oder altlastverdächtige Flächen bekannt, oder er-
geben sich bei späteren Bauvorhaben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß 
§ 2 (1) Saarländisches Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpflichtung, das Landesamt für Umwelt- und 
Arbeitsschutz in seiner Funktion als Untere Bodenschutzbehörde zu informieren.

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass Oberflächenabflüsse (aufgrund von 
Starkregenereignissen) einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein 
zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung 
vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besonderer Maßnahmen zur Abwehr von möglichen 
Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begründung und Grund-
stücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken.

HINWEISE

Die Gebäudeoberkante wird definiert durch den 
höchstgelegenen Abschluss einer Außenwand oder 
den Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut 
(Wandhöhe) oder den Schnittpunkt zweier geneigter 
Dachflächen (Firsthöhe).

3.2 GRUNDFLÄCHENZAHL 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird analog § 9 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und 4 BauNVO auf 0,6 
festgesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind im Übrigen 
analog § 19 Abs. 4 BauNVO auch die Grundflächen 
von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-

oberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird,

mitzurechnen.

Analog zu § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die fest-
gesetzte GRZ durch Garagen und Stellplätze mit ihren 
Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, 
bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 
durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, 
(§ 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 BauNVO) bis zu einer GRZ von 
0,8 überschritten werden.

3.3 GESCHOSSFLÄCHENZAHL 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 ABS. 2 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Geschossflächenzahl (GFZ) wird analog § 9 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 BauNVO und § 20 Abs. 
2 BauNVO auf 1,6 festgesetzt.

3.4 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 ABS. 1 BAUNVO

Siehe Plan.
Die Zahl der Vollgeschosse wird analog § 16 Abs. 2 
BauNVO und § 20 Abs. 1 BauNVO als Höchstmaß 
festgesetzt. 

4. BAUWEISE
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan.
Es wird eine abweichende Bauweise analog § 22 Abs.
4 BauNVO festgesetzt. In der abweichenden Bauweise 
ist eine Grenzbebauung einseitig an der Einöder Straße 
zulässig. Die Abstandsflächen können, unter Einhaltung 
der Vorgaben der LBO, auf der Straßenverkehrsfläche 
nachgewiesen werden.

5. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Analog § 23 Abs. 3 BauNVO 
dürfen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht 
überschreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen definierten Standortes 
zu errichten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in 
geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§ 14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der 
in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 
BauNVO gelten entsprechend. 

Das Gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder 
zugelassen werden können (z.B. Stellplätze, Garagen, 
Carports).

6. EIN- BZW. AUSFAHRTEN UND 
ANSCHLUSS ANDERER FLÄCHEN AN DIE 
VERKEHRSFLÄCHEN 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB Siehe Plan.

Ein- und Ausfahrten zur Tiefgarage sind nur in dem 
dafür vorgesehenen Bereich zulässig.

7. FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB I.V.M. § 12 
BAUNVO

Siehe Plan.
Stellplätze sind sowohl innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen als auch in den festgesetzten 
Flächen für Stellplätze zulässig.

8. FLÄCHEN FÜR TIEFGARAGEN MIT 
ZUFAHRTEN 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB I.V.M. § 12 
BAUNVO

Siehe Plan.
Tiefgaragen mit Zufahrten sind in den dafür festge-
setzten Flächen für Tiefgaragen mit Zufahrten zulässig.

Lüftungsschächte, etc. sind auch außerhalb der dafür 
festgesetzten Flächen für Tiefgaragen mit Zufahrten 
zulässig.

9. ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB Die oberirdischen Stellplätze sind gem. FLL-Richtlinie 

(„Empfehlungen für Baumpflanzungen“) zu begrünen. 

Außerdem ist je 150 m2 angefangener, nicht über-
bauter Grundstücksfläche mindestens ein standort-
gerechter Laubbaumhochstamm gemäß Pflanzliste / 
Artenliste (Pflanzqualität: 3xv., StU 16/18) anzupflan-
zen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang nachzu-
pflanzen.

1.  BAUPLANUNGSRECHTLICHE  
 FESTSETZUNGEN
 § 12 ABS. 3A BAUGB I.V.M. § 9 ABS. 2 BAUGB

Gemäß § 12 Abs. 3a BauGB wird unter Anwendung 
des § 9 Abs. 2 BauGB festgesetzt, dass im Rahmen der 
festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig 
sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger 
im Durchführungsvertrag verpflichtet.

2.  ART DER BAULICHEN NUTZUNG
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB;  

§§ 1-14 BAUNVO

ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA)

 zulässig sind:

 ausnahmsweise zulässig sind:

 nicht zulässig sind:

Siehe Plan.

analog § 4 BauNVO

analog § 4 Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebäude,
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, 

Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stö-
renden Handwerksbetriebe,

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke.

analog § 4 Abs. 3 BauNVO

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
3. Anlagen für Verwaltungen.

analog § 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauNVO

1. Gartenbaubetriebe,
2. Tankstellen.

3. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

3.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB  
I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan. 
Maßgebender oberer Bezugspunkt für die maxima-
le Höhe der baulichen und sonstigen Anlagen  ist 
die Gebäudeoberkante (GOK). Die maximal zulässige 
Gebäudeoberkante beträgt 11 m.

Unterer Bezugspunkt für die Gebäudeoberkante 
ist die Oberkante der unmittelbar angrenzenden 
Straßenverkehrsfläche (Einöder Straße), gemessen an 
der straßenseitigen Gebäudemitte.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (ANALOG § 9 BAUGB + BAUNVO)

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 4 BAUNVO)

GOKmax.
11,00 m

HÖHE BAULICHER UND SONSTIGER ANLAGEN ALS HÖCHSTMASS; HIER: MAXIMAL 
ZULÄSSIGE GEBÄUDEOBERKANTE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

GFZ GESCHOSSFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 ABS. 2 BAUNVO)

III ZAHL DER VOLLGESCHOSSE (HÖCHSTMASS)
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 ABS. 1 BAUNVO)

a ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

St FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE
(§ 9 ABS.1 NR. 4 BAUGB)

TG FLÄCHE FÜR TIEFGARAGE UND ZUFAHRT
(§ 9 ABS.1 NR. 4 BAUGB)

EIN- BZW. AUSFAHRTEN UND ANSCHLUSS ANDERER FLÄCHEN AN DIE 
VERKEHRSFLÄCHEN; HIER TIEFGARAGE MIT EIN- UND AUSFAHRT ZUR 
ERIKASTRASSE
(§ 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB)

Art der baulichen 
Nutzung

Zahl der Vollge-
schosse

Grundflächenzahl
Geschossflächen-

zahl

Bauweise
Höhe baulicher 

Anlagen

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

Quelle: werkStadt 57, Architekturbüro Ecker, Dipl.-Ing. Gunther u. Ecker, Kohlstraße 27, 66450 Bexbach, Stand der Planung: Oktober 2019

VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN

Ohne Maßstab, Quelle: werkStadt 57, Architekturbüro Ecker, Dipl.-Ing. Gunther u. Ecker, Kohlstraße 27, 66450 Bexbach, Stand der Planung: Oktober 2019

ANSICHT EINÖDER STRASSE, SCHNITT

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Saarländisches Wassergesetz)
• Das Plangebiet ist im modifizierten Trennsystem zu entwässern.
• Schmutzwasser wird über einen Schmutzwasserkanal in den bestehenden Mischwasserkanal abgeleitet. 
• Anfallendes Regenwasser wird entweder versickert (sofern der bodengutachterliche Nachweis erbracht 

wird) oder über einen Regenwasserkanal abgeleitet, in einem unterirdischen Rückhaltebecken/-kanal 
gespeichert und gedrosselt in den Mischwasserkanal abgegeben.

• Zur Brauchwassernutzung ist die Errichtung von Speichern (z.B. Zisterne) zulässig. 

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)
• Die Installation von Anlagen zur Nutzung solarer Energie auf den Dachflächen ist zulässig.
• Fassadengestaltung: Unzulässig sind Fassadenverkleidungen aus glänzenden/reflektierenden Materialien. 

Ausnahmsweise sind auch andere Materialien zulässig.
• Mülltonnen sind entweder in Schränken einzubauen oder sichtgeschützt aufzustellen.
• Im Baugebiet sind gemäß § 47 LBO je Wohneinheit mindestens 1,5 Stellplätze nachzuweisen.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO UND SWG)

TEIL A: PLANZEICHNUNG

Die Katastergrundlage ist im Original bestätigt.
Stand Kataster: 09.10.2019

WA III

GRZ
0,6

GFZ
1,6

a
GOKmax.
11,00 m

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch Transformationsberechnungen 
wurde eine blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann die Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte 
auch nur der Genauigkeit der zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte 
Koordinaten entnommen, muss für jede weitere Verwendung beachtet werden, dass die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen 
Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße (Spannmaße), die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet 
werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen.

Die Katastergrundlage ist im Original bestätigt.
Stand Kataster: 09.10.2019

Die folgende Artenliste stellt eine Auswahl der zu 
pflanzenden Baumarten dar, Pflanzliste Hochstämme:
• Spitzahorn (Acer platanoides)
• Stieleiche (Quercus robur)
• Hainbuche (Carpinus betulus) 
• Winterlinde (Tilia cordata)

Bei beengten Platzverhältnissen können klein- oder 
schmalkronige Sorten der vorgenannten Arten ver-
wendet werden.

Flachdächer und flach geneigte Dächer sind als exten-
siv begrünte Fläche auszubilden und auf ca. 15 cm 
Substratauflage mit Gräsern, Kräutern und bodende-
ckenden Gewächsen zu bepflanzen und zu erhalten.

10. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES 
ANALOG § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.
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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Im Homburger Stadtteil Beeden-Schwarzen-
bach an der Ecke Einöder Straße/ Erikastra-
ße soll durch Umnutzung bzw. Nachverdich-
tung einer Fläche ein Mehrfamilienhaus mit 
7 Wohneinheiten errichtet werden. Das 
Mehrfamilienhaus ist unmittelbar an der 
Ecke Einöder Straße (Bundesstraße B 423) / 
Erikastraße zwischen den bestehenden Ge-
bäuden der Einöder Straße 29a und denen 
der Erikastraße 34, 36 und 38 geplant. Auf 
dem Plangebiet selbst befindet sich derzeit 
die Schaufläche eines Gewerbebetriebes 
der Autodienstleistung.

Die Erschließung der Fläche ist über die    
Erikastraße und die Einöder Straße bereits 
gewährleistet. Die erforderlichen Stellplätze 
(ruhender Verkehr) können vollständig auf 
dem Grundstück organisiert werden. 

Der Standort ist für Wohnnutzung sehr gut 
geeignet, da auch die Umgebung durch 
überwiegend Wohnnutzung geprägt ist und 
Mehrfamilienhausbebauung im näheren 
Umfeld bereits besteht. Eine stetige Nach-
frage nach Wohnraum angebot ist aufgrund 
der Attraktivität der Kreisstadt Homburg als 
Wohn- und Arbeitsort vorhanden. Daher ist 
die Kreisstadt Homburg auch bestrebt, ge-
eignete Flächen für eine Wohnbebauung 
nutzbar zu machen.

Grundstückseigentümer und Vorhabenträ-
ger für die Realisierung der geplanten Nut-
zung ist die FDK GmbH. Eine weitere Teilflä-
che ist im Eigentum der Stadt und soll von 
dem Vorhabenträger erworben werden.

Das Plangebiet liegt derzeit innerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
„Auf der Heide“ (1978). Danach ist die Pla-
nung jedoch nicht realisierungsfähig. Des-
halb bedarf es der Aufstellung eines vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes. Der vor-
liegende Bebauungsplan ersetzt in seinem 
Geltungsbereich den Bebauungsplan „Auf 
der Heide“ aus dem Jahr 1978.

Der Stadtrat der Kreisstadt Homburg hat am 
__.__.____ nach § 1 Abs. 3 BauGB und § 
2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 12 BauGB auf An-
trag des Vorhabenträgers die Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Wohnbebauung Ecke Einöder Straße / Er-
ikastraße“ beschlossen.

Mit der Erstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes und der Durchführung 
des Verfahrens ist die Kernplan, Gesellschaft 
für Städtebau und Kommunikation mbH, 
Kirchenstraße 12, 66557 Illingen, beauf-
tragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB (Be-
bauungspläne der Innenentwicklung) 
durchgeführt. Es handelt sich bei der Pla-
nung um eine Maßnahme der 
Innenentwicklung (Nachverdichtung im In-
nenbereich). Mit dem Gesetz zur Erleichte-
rung von Planungsvorhaben für die 
Innenentwicklung der Städte vom 21. De-
zember 2006, das mit der Novellierung des 
Baugesetzbuches am 1. Januar 2007 in 
Kraft trat, fällt die seit Juli 2004 vorgesehe-
ne förmliche Umweltprüfung bei Bebau-
ungsplänen der Größenordnung bis zu 
20.000 qm weg. Dies trifft für den vorlie-
genden Bebauungsplan zu, da das 
Plangebiet lediglich eine Fläche von ca.  
600 qm in Anspruch nimmt.

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, wird mit dem 
Bebauungsplan nicht begründet.

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7b BauGB genannten Umweltbelange 
vorliegen. Dies trifft für den vorliegenden 
Bebauungsplan zu. Auch bestehen keine 
Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung 
Pflichten zur Vermeidung der Begrenzung 
der Auswirkungen von schweren Unfällen 
nach § 50 BImSchG zu beachten. sind

Damit sind die in § 13a BauGB definierten 
Voraussetzungen erfüllt, um den Bebau-
ungsplan im beschleunigten Verfahren ge-
mäß § 13a Abs. 2 BauGB aufzustellen. Es 
sind keine Gründe gegeben, die gegen die 
Anwendung dieses Verfahrens sprechen.

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend: 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und 

3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 
10a Abs. 1 BauGB und von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 
1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen wird. 
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten die 
Eingriffe als vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder zulässig, ein Ausgleich 
der vorgenommenen Eingriffe ist damit 
nicht notwendig.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Kreisstadt 
Homburg stellt für die Fläche eine Misch-
baufläche dar. Der Flächennutzungsplan ist 
im Wege der Berichtigung gem. §13a Abs. 2 
Nr. 2 BauGB anzupassen.

Voraussetzungen des vorhaben
bezogenen Bebauungsplanes

Zur Schaffung von Baurecht durch einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind 
folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

• Der Vorhaben- und Erschließungsplan, 
der eine umfassende Gesamtbeschrei-
bung des Vorhabens enthält, ist von 
dem Vorhabenträger zu erarbeiten, der 
Kreisstadt Homburg vorzulegen und ab-
zustimmen.

• Der Durchführungsvertrag, in dem sich 
der Vorhabenträger auf der Grundlage 
eines mit der Kreisstadt abgestimmten 
Planes zur Durchführung des Vorhabens 
innerhalb einer bestimmten Frist und 
zur Tragung der Planungs- und Erschlie-
ßungskosten ganz oder teilweise ver-
pflichtet, ist vor dem Satzungsbeschluss 
des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes zwischen Vorhabenträger und 
Kommune abzuschließen.

• Der Vorhaben- und Erschließungsplan 
wird gem. § 12 BauGB Bestandteil des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 
Der Durchführungsvertrag und die darin 
enthaltenen Verpflichtungen des 
Vorhabenträgers hingegen bleiben 
rechtlich gegenüber dem vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan selbstständig.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet befindet sich in der Gemar-
kung Beeden-Schwarzenbach. Der Gel-
tungsbereich liegt innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortslage an der Ecke 
Einöder Straße / Erikastraße. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt:

• im Norden durch die Erikastraße (dahin-
ter angrenzend Bebauung Nr. 31),

• im Süden durch die Bebauung und pri-
vaten Freiflächen der Einöder Straße Nr. 
29a,

• im Westen durch die Bebauung mit pri-
vaten Freiflächen der Erikastraße 38 
sowie

• im Osten durch die Einöder Straße (Bun-
desstraße B 423) und der dahinter an-
grenzenden Bebauung mit privaten 
Freiflächen der Nr. 50.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der Planzeichnung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung, Eigen
tumsverhältnisse

Die Fläche des Plangebietes befindet sich 
größtenteils im Eigentum des Vorhaben-
trägers. Der Erwerb einer weiteren Teilflä-
che, welche zurzeit im Eigentum der Stadt 
Homburg ist, befindet sich in Vorbereitung. 
Dem Verkauf wurde zugestimmt. Aufgrund 
der Eigentums verhältnisse ist von einer zü-
gigen Realisierung des Vorhabens auszuge-
hen.

Das Plangebiet besteht aus teils befestigten 
Flächen, die als Stellplätzflächen für einen 
Autodienstleister dienen, ein Unterstand 
zum Schutz der Fahrzeuge wurde bereits 
zurückgebaut. Das Plangebiet ist teilweise 
versiegelt, größtenteils geschottert und 
weist bis auf zwei Bäume keine Grünstruk-
turen auf.

Die Umgebung des Plangebietes ist vorwie-
gend durch Wohnnutzung und private Frei-
flächen (Privatgärten) geprägt. Ansonsten 

sind vereinzelt Handwerksbetriebe und 
sonstige Nutzungen zu finden.

Das Plangebiet ist somit für Wohnnutzung 
prädestiniert.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet ist reliefarm. Es ist nicht da-
von auszugehen, dass sich die Topografie in 
irgendeiner Weise auf die Festsetzungen 
dieses Bebauungsplanes (insbesondere 

Festsetzung des Baufensters) auswirken 
wird.

Verkehr

Das Plangebiet ist über die Einöder Straße, 
bei der es sich um die Bundesstraße B 423 
handelt und über die Erikastraße erschlos-
sen. Die B 423 verbindet den Stadtteil Be-
eden-Schwarzenbach mit der Kernstadt 
Homburg und dem überörtlichen Verkehrs-
netz.

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Kataster mit Geltungsbereich, ohne Maßstab; Quelle: LVGL; Bearbeitung: Kernplan

Stellfläche KFZ-Betrieb, sowie Mehrfamilienwohnen im Hintergrund.
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Die Anbindung des Plangebietes an den 
 ÖPNV erfolgt über die Bushaltestellen 
„Friedhof“ und „Jugenddorf“.

Weiterer Erschließungsanlagen bedarf es  
für die Realisierung des Vorhabens nicht. 

Ver und Entsorgung

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist in der 
Einöder Straße und Erikastraße bereits vor-
handen.

Die nach § 49 a SWG geltenden Vorgaben 
zur Beseitigung des Niederschlagswassers 
(Nutzung, Versickerung, Verrieselung, Ein-
leitung des Niederschlagswassers in ein 
oberirdisches Gewässer) sind hier nicht an-
zuwenden, da das Grundstück vor dem Jahr 
1999 bereits bebaut, damit befestigt und 
an die öffentliche Kanalisation angeschlos-
sen war.

Die Stadt plant langfristig den Ausbau des 
Trennsystems. Daraus ergibt sich die Forde-
rung der Stadt, ein modifiziertes Trennsys-
tem einzurichten. Das bedeutet:

• Schmutzwasser wird über einen 
Schmutzwasserkanal in den bestehen-
den Mischwasserkanal abgeleitet.

• Anfallendes Regenwasser wird entwe-
der versickert (sofern der bodengutach-
terliche Nachweis erbracht wird) oder 
über einen Regenwasserkanal abgelei-
tet, in einem unterirdischen Rückhalte-
becken/-kanal gespeichert und gedros-
selt in den Mischwasserkanal abgege-
ben.

• Zur Brauchwassernutzung ist die Errich-
tung von Speichern (z.B. Zisterne) zuläs-
sig.

Die konkretisierten Planungen / Detailpla-
nungen müssen vor der Bauausführung 
noch mit den Ver- und Entsorgungsträgern 
abgestimmt werden.

Zur Einöder Straße hin orientierte Seite des bestehenden KFZ-Dienstleisters mit unmittelbar angrenzender Werk-
statt/ Büro, sowie Mehrfamilienwohnen im Hintergrund.

Plangebiet und Umgebungsnutzung; Quelle: LVGL; Bearbeitung: Kernplan

Plangebiet

B 
42

3 
 

Ei
nö

de
r S

tra
ße

Erikastraße

Misp
elw

eg

Wach
old

erw
eg

Batschkastraße

Fohlenhofstaße

Schwarzbachstraße

Te
m

es
ch

bu
rg

er
 S

tr
aß

e



Vhbz. Bebauungsplan„Wohnbebauung Ecke Einöder Straße / Erikastraße“ 7 www.kernplan.de

Versickerungsfähigkeit des Bodens (grün = geeignet, gelb = bedingt geeignet, rot = ungeeignet); Quelle: LVGL, GeoPortal Saarland, Stand der Abfrage: 15.10.2019)
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Kanalplan; Quelle: werkStadt 57, Architekturbüro Ecker, Dipl.-Ing. Gunther u. Ecker, Kohlstraße 27, 66450 Bexbach
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion, Siedlungsachse Kernzone des Verdichtungsraumes, Siedlungsachse 1. Ordnung, Mittelzentrum Homburg

Vorranggebiete nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • nachrichtlich übernommene Siedlungsfläche (entspricht dem Planvorhaben)

• (Z 12): Konzentration der Siedlungsentwicklung in den zentralen Orten entlang der 
Siedlungsachsen (ausgewogene Raumstruktur, Vermeidung flächenhafter Siedlungs-
strukturen, Erreichbarkeitsverhältnisse): erfüllt

• (Z 17, 21) Nutzung der im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale; bedarfsgerech-
te, städtebaulich sinnvolle Arrondierung des Siedlungsbestandes statt Ausdehnung in 
den Außenbereich: erfüllt

• (Z 32) Inanspruchnahme erschlossener Bauflächen statt Ausweisung und Erschlie-
ßung neuer Wohnbauflächen: erfüllt

• keine Restriktionen für das Vorhaben

Wohneinheiten • 3,5 Wohneinheiten pro 1.000 Einwohner und Jahr

• Das Plangebiet ist durch den Bebauungsplan „Auf der Heide“ bereits in die Baulü-
ckenbilanzierung der Kreisstadt Homburg eingeflossen. Die Bebaubarkeit ist damit 
bereits geregelt

Es wird beantragt, dass aufgrund § 13a BauGB (Bebauungsplan, der der Nachverdich-
tung dient) die Wohneinheiten nicht angerechnet werden

Einwohner 
01.07.2019

Wohneinhei
ten bis 2034 
vor Abzug 
Baulücken und 
FNPFlächen

Baulücken in 
Bebauungs
plänen

Baulücken in 
Flächen im 
FNP (werden 
nicht einge
rechnet)

noch zu schaffende Wohn
einheiten bis 2034

Beeden-Schwarzen-
bach

4.920 258 -82 0 176

Wohneinheitenbilanzierung; Quelle: Kreisstadt Homburg; hier Betrachtung nur für Stadtteil; die Betrachtung für den gesamten „Bezirk“ als Kernzone des Verdichtungsrau-
mes zeigt noch größeren Bedarf.
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Kriterium Beschreibung

Landschaftsprogramm • keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

• Lage im Regionalpark Saar, aber nicht innerhalb eines der Projekträume (rein infor-
melles Instrument ohne restriktive Wirkungen)

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht betroffen

Wasserschutzgebiet nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Überschwemmungs-
gebiete, Geschützte Landschaftsbestand-
teile, Nationalparks, Biosphärenreservate, 
Naturparks

nicht betroffen

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäolo-
gisch bedeutende Landschaften nach § 6 
SDSchG oder in amtlichen Karten ver-
zeichnete Gebiete

nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

nicht betroffen

Informelle Fachplanungen • Auf der Grundlage der vorliegenden Geofachdaten (Quelle: Geoportal Saarland) be-
stehen keine Hinweise auf das Vorkommen wertgebender Arten im nahen Umfeld des 
Geltungsbereiches (Siedlungsraum): keine Fundorte gem. ABDS (Arten- und Biotop-
schutzdaten 2017 Saarland, Stand Oktober 2019), die nächstgelegenen Fundorte 
innerhalb der Blies- bzw. Erbachaue belegen Vorkommen der FFH-Anhang II-Arten 
Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria) und Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus 
cecilia); entlang der Bahnlinie Homburg - Zweibrücken sind Vorkommen der Schling-
natter bekannt

• auch keine älteren Fundortbelege des ABSP im näheren Umfeld; aus den frühen 90er 
Jahren liegen innerhalb der Bliesaue mehrere Nachweise von Wiesenbrütern vor, wie 
dem Kiebitz, dem Braunkehlchen, dem Feldschwirl und dem Wiesenpieper

• keine Flächen des Arten- und Biotopschutzprogramms (ABSP) betroffen

• kein registrierter Lebensraum n. Anh. 1, FFH-Richtlinie und kein n. § 30 BNatSchG 
gesetzlich geschützter Biotop betroffen, nächstgelegene Flächen außerhalb des Sied-
lungsbereiches

Allgemeiner und besonderer Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 
BNatSchG)

Zum Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen ist die gesetzliche Rodungszeit vom 01. Ok-
tober bis 28. Februar einzuhalten.

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 
des BNatSchG) Störung oder Schädigung 
besonders geschützter Arten bzw. natürli-
cher Lebensräume nach § 19 i.V.m. dem 
USchadG, Verbotstatbestand nach § 44 
BNatSchG

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten d. h. alle 
streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten.

Besondere Berücksichtigung von streng und besonders geschützten Arten oder natürli-
chen Lebensräumen im Sinne des Umweltschadensgesetzes:

Biotop-/Habitatausstattung des Geltungsbereiches:
• der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb der Ortslage von 

Schwarzenbach an der stark befahrenen B 423 (Einöder Str.)
• die Fläche ist praktisch komplett versiegelt bzw. teilversiegelt (Schotterfläche)
• Nutzung durch Gebrauchtwagenhändler als PKW-Stell- bzw. Ausstellungsfläche mit 

Geschäftsgebäude
• die einzigen Grünstrukturen sind 2 straßenbegleitende Zierbäume
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Kriterium Beschreibung

Bestehende Vorbelastungen:
• Lage im innerörtlichen Bereich von Homburg-Schwarzenbach mit stark versiegel-

tem Umfeld und geringem Anteil an Grünstrukturen
• hohes Verkehrsaufkommen durch stark befahrene B 423
• daher starke Stör- und Lärmdisposition, auch durch Fahrzeugbewegungen oder 

Kunden während der Geschäftszeiten

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- 
und Pflanzenarten:
• Fläche praktisch komplett versiegelt bzw. geschottert und daher ohne Grünstruk-

turen
• lediglich 2 straßenbegleitende Zierbäume, die allenfalls von sehr störungstoleran-

ten Vogelarten als Nistplatz nutzbar sind 
• Baumhöhlen als potenzielle Brut- bzw. Ruhestätten für Vögel bzw. Fledermäuse 

sind an beiden Bäumen nicht ausgebildet 
• Gebäude ohne erkennbare Brut- bzw. Quartiermöglichkeiten für Gebäudebrüter 

bzw. Fledermäuse 
• Fläche daher auch als Teillebensraum (Vögel, evtl. Fledermäuse) praktisch ohne 

Bedeutung 

Artenschutzrechtliche Beurteilung:
• aufgrund der innerörtlichen Lage und dem fehlenden Angebot an Brut- und Quar-

tiermöglichkeiten kann ein Eintreten der Verbotstatbestände nach Nr. 2 und 3 des 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG grundsätzlich ausgeschlossen werden; dies gilt nicht nur für 
die den Planungsraum allenfalls als Jagd-/Nahrungsraum nutzenden (insektivoren 
und störungstoleranten) Vögel sowie die synantropen Fledermäuse, sondern auch 
für alle anderen grundsätzlich planungsrelevante Artengruppen Reptilien, Amphi-
bien, Säuger und Insekten

• von einer Nutzung des Planungsbereiches als Jagdhabitat durch synantrope Fleder-
mausarten ist auszugehen, eine besondere Qualität lässt sich gegenüber dem 
Siedlungsumfeld jedoch nicht ausmachen

• auch wenn die begrenzten Nahrungsressourcen (Insekten) auf der Fläche durch 
die o. g. Artengruppen genutzt werden sollten, ist aufgrund der Agilität auch das 
Tötungsverbot n. § 44, Abs. 1 Nr. 1, BNatSchG im Falle von Baumaßnahmen nicht 
einschlägig 

• Verstöße gegen § 44 BNatSchG sind daher nicht zu erwarten 

Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes: 
• Lebensraumtypen n. Anh. 1 der FFH-Richtlinie sind nicht betroffen
• da den Flächen innerhalb des Geltungsbereiches keine essentielle Bedeutung 

als Lebensraum i.S.d. § 19, Abs. 3 Nr. 1, BNatSchG zugewiesen werden kann, 
entsprechende Arten hier nicht vorkommen oder im Falle der hier potenziell vor-
kommenden Arten(gruppen) eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes nicht 
prognostiziert werden kann, sind Schäden n. § 19 BNatSchG i.V. mit dem Umwelt-
schadensgesetz nicht zu erwarten

• daher ist eine Freistellung von der Umwelthaftung im Zuge des Bauleitplanverfah-
rens möglich
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan • Darstellung: Mischbaufläche.

• Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung gem. §13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
anzupassen

Auszug aus dem Flächennutzungsplan, Quelle: Kreisstadt Homburg (Saar)

Bebauungsplan • Das Plangebiet liegt innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Auf 
der Heide“ (1978), der an der Ecke Einöder Straße / Erikastraße ein Mischgebiet 
festsetzt. Insbesondere das im Bebauungsplan „Auf der Heide“ festgesetzte Maß 
der baulichen Nutzung sowie die überbaubaren Grundstücksflächen lassen jedoch 
nicht die Realisierung des geplanten Mehrfamilienhauses zu. Die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist somit erforderlich.

• Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ersetzt in seinem Geltungsbereich den Be-
bauungsplan „Auf der Heide“ (1978).

Auszug aus dem Bebauungsplan „Auf der Heide“, Quelle: Kreisstadt Homburg (Saar)
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Das Projekt

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Der Vorhabenträger ist mit konkreten Pla-
nungsabsichten für die Entwicklung des 
Grundstückes mit Wohnbebauung an die 
Kreisstadt Homburg herangetreten.

Das Plangebiet, welches inmitten eines 
Wohngebietes liegt, ist von dem KFZ-Dienst-
leistungsbetrieb im Bestand und unmittel-
bar angrenzender Mehrfamilienhaubebau-
ung geprägt. Da das Grundstück im Be-
stand lediglich als Stellfläche dient und dies 
zeitgemäßen Anforderungen an 
innerörtliche Dichte nicht mehr genügt, bie-
tet sich der Neubau eines Wohngebäudes 
auf der Fläche an. Die Inanspruchnahme 
anderer Flächen im Außenbereich wird so-
mit vermieden.

Für die Entwicklung des Standortes eignen 
sich angesichts der umliegenden Nutzung 
(Wohnen in Ein- und Mehrfamilienhäusern 
und nicht störende Gewerbebetriebe) nur 
wenige Vorhaben.

• Die geplante Nutzung muss mit der vor-
handenen Wohnnutzung im Umfeld 
verträglich sein. 

• Weiterhin stellen das Störgradpotenzial 
für die umgebende Wohnnutzung und 
die städtebaulich gestalterischen Anfor-
derungen Entwicklungshemmnisse dar. 

Dem wird durch die Realisierung eines 
Mehr familienhauses in dem durch 
Wohnbebauung geprägten Gebiet an der 
Ecke Einöder Straße / Erikastraße Rechnung 
getragen. Sonstige Nut zungsalternativen, 
z.B. eine gewerbliche Nutzung, ist hier auf-
grund der geringen Fläche kaum realisier-
bar und städtebaulich böten sich attraktive-
re und eher vertretbare Standortalternativen 
in der Kreisstadt Homburg an.

Wohnnutzung ist eine realisierbare, vor dem 
Hintergrund des hohen Bedarfs begründba-
re Nutzung und konfliktarme Alternative. 
Durch die geplante Umnutzung einer ur-
sprünglich mischgenutzten Fläche wird die 
Kreisstadt der anhaltenden Nachfrage nach 
Wohnraum gerecht.

Der Flächennutzungsplan stellt für das 
Grundstück eine Mischbaufläche dar. Die 
planerische Zielvorstellung des vorbereiten-
den Bauleitplanes wird weiterhin, jedoch an 
anderer Stelle, gewahrt. Darüber hinaus 
setzt der bestehende Bebauungsplan „Auf 
der Heide“ (1978) für die Umgebung (auch 
in Bereichen die im Flächennutzungsplan 
als Mischbaufläche dargestellt sind) als All-
gemeines Wohngebiet fest. Die im Bebau-
ungsplan festgesetzte Mischnutzung (MI) 
ist im Bestand nur ansatzweise erfüllt, auf 
der kleinteiligen Fläche allerdings auch 
schwierig umsetzbar.

Die Standortfaktoren für Wohnnutzung  
sind günstig. Es handelt sich um eine etab-

lierte Wohnlage mit gleichzeitig schneller 
Anbindung an die Homburger Innenstadt 
per PKW oder ÖPNV (Bushaltestellen 
„Friedhof“ und „Jugenddorf“ in fußläufiger 
Entfernung). Auch die Kindertagesstätte 
„Awo KiTa Schwarzenbach“ liegt noch in 
der erweiterten Nachbarschaft (ca. 500 m 
nördlich in der „Alten Reichsstraße). Die 
Autobahn ist ebenfalls in kurzer Zeit zu er-
reichen.

Eine Betrachtung von Planungsalternativen 
im Sinne der Standortfindung kann aus den 
dargelegten Gründen außen vor bleiben.

Städtebauliche Konzeption

Gegenstand des Bauvorhabens auf dem 
Grundstück Ecke Einöder Straße / Erika- 
straße ist die Errichtung einer dreigeschossi-
gen Wohnanlage (Dachgeschoss als Staffel-
geschoss) mit insgesamt sieben Wohnein-
heiten.

Die Wohneinheiten werden sich dabei wie 
folgt auf die einzelnen Geschosse aufteilen:

• EG: 3 Wohneinheiten

• OG:  3 Wohneinheiten

• DG: 1 Wohneinheit 

Zudem ist ein Kellergeschoss mit Tiefgarage, 
Abstellräume und Haustechnik sowie einem 
Anschlussraum vorgesehen.

Vorhaben- und Erschließungsplan, Quelle: werkStadt 57, Architekturbüro Ecker, Dipl.-Ing. Gunther u. Ecker, Kohlstraße 27, 66450 Bexbach, Stand der Planung: Oktober 
2019; Bearbeitung: Kernplan
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Die geforderten Stellplätze werden über 
neun Tiefgaragenstellplätze und zwei ober-
irdische Stellplätze auf dem Grundstück be-
reitgestellt.

Die Anordnung des Baukörpers orientiert 
sich an der Straßenflucht der Einöderstraße.

Zur Einhaltung der Abstandsflächen ist die 
Südfront in Höhe der Brüstung um ein Me-
ter zurückversetzt.

(Quelle: Konzeptbeschreibung „Wohnbe bauung Ecke 
Einöder Straße / Erikastraße“, Stand: Oktober 2019, 
werkStadt 57, Architekturbüro Ecker, Dipl.-Ing. Gun-
ther u. Ecker, Kohlstraße 27, 66450 Bexbach).

Ansicht von Westen (Erikastraße 38), Quelle: werkStadt 57, Architekturbüro Ecker, Dipl.-Ing. Gunther u. Ecker, Kohlstraße 27, 66450 Bexbach, Stand der Planung: Oktober 
2019
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Ansicht von Osten, Einöder Straße, Quelle: werkStadt 57, Architekturbüro Ecker, Dipl.-Ing. Gunther u. Ecker, Kohlstraße 27, 66450 Bexbach, Stand der Planung: Oktober 
2019

Ansicht von Norden (Erikastraße), Quelle: werkStadt 57, Architekturbüro Ecker, Dipl.-Ing. Gunther u. Ecker, Kohlstraße 27, 66450 Bexbach, Stand der Planung: Oktober 
2019



Vhbz. Bebauungsplan„Wohnbebauung Ecke Einöder Straße / Erikastraße“ 16 www.kernplan.de

Ansicht von Süden, Einöder Straße 27, Quelle: werkStadt 57, Architekturbüro Ecker, Dipl.-Ing. Gunther u. Ecker, Kohlstraße 27, 66450 Bexbach, Stand der Planung: Oktober 
2019
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Bauplanungsrechtliche Festset
zungen

§ 12 Abs. 3a BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB

Wird in einem vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan für den Bereich des Vorhaben- 
und Erschließungsplans durch Festsetzung 
eines Baugebiets auf Grund der Baunut-
zungsverordnung oder auf sonstige Weise 
eine bauliche oder sonstige Nutzung allge-
mein festgesetzt, ist unter entsprechender 
Anwendung des § 9 Absatz 2 festzusetzen, 
dass im Rahmen der festgesetzten Nutzun-

gen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu 
deren Durchführung sich der Vorhabenträger 
im Durchführungsvertrag verpflichtet. Än-
derungen des Durchführungsvertrags oder 
der Abschluss eines neuen Durchführungs-
vertrags sind zulässig.

Art der baulichen Nutzung  
Allgemeines Wohngebiet (WA)

Analog § 4 BauNVO

Zentrales Anliegen dieses Bebauungsplanes 
ist das Schaffen der planungsrechtlichen 

Voraussetzungen zur Realisierung des ge-
planten Mehrfamilienhauses.

Es soll ein Gebiet entwickelt werden, das 
vorwiegend dem Wohnen dient. Weiterhin 
sind am Standort „Ecke Einöder Straße /   
Erikastraße“ vereinzelt das Wohnen ergän-
zende und mit dem Wohnen verträgliche 
Nutzungsarten grundsätzlich denkbar (z.B. 
nicht störende Dienstleister, freiberufliche 
Nutzung).

Die Umgebung dient ebenfalls überwie-
gend dem Wohnen und als Standort von 
Nutzungen, die die Wohnruhe nicht wesent-

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

WA III

GRZ
0,6

GFZ
1,6

a
GOKmax.

11 m
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lich stören. Dem Ziel der Realisierung einer 
typischen innerörtlichen Wohnnutzung mit 
weiteren verträglichen Nutzungen wird 
durch die Ausweisung eines Allgemeinen 
Wohngebietes somit Rechnung getragen. 
Der Bestands-Bebauungsplan „Auf der Hei-
de“ (1978) setzt zwar für das Plangebiet 
ein Mischgebiet fest, allerdings für große 
Teile der Umgebung ein Allgemeines Wohn-
gebiet. Daraus ergibt sich eine Verträglich-
keit der neuen Planung als Allgemeines 
Wohngebiet. 

Die Festsetzung des Allgemeinen Wohnge-
bietes hat auch nachbarschützenden Cha-
rakter, sodass bauplanungsrechtlich nicht 
von gegenseitigen Beeinträchtigungen aus-
zugehen und durch den Verordnungsgeber 
die Sicherung gesunder Wohnverhältnisse 
gewahrt ist.

Die Standortfaktoren, die sich aus der städ-
tischen Lage des Standortes ergeben (u.a. 
schnelle Anbindung zur Innenstadt, Nach-
barschaft zur Betreuungseinrichtung...) 
können mit der Festsetzung voll ausge-
schöpft werden.

Es sind jedoch nicht alle Nutzungen des Ka-
taloges des Allgemeinen Wohngebietes an 
diesem Standort realisierungsfähig. Garten-
baubetriebe und Tankstellen sind nicht ge-
wünscht. Dem üblicherweise erhöhten Flä-
chenbedarf und den baulichen Anforderun-
gen dieser Nutzungen kann an diesem 
Standort nicht Rechnung getragen werden. 
Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind da-
rüber hinaus gestalterisch nur schwer zu in-
tegrieren.

Maß der baulichen Nutzung

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 
- 21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Ergänzend zur Festsetzung der Zahl der 
Vollgeschosse wird die Höhenentwicklung 
im Allgemeinen Wohngebiet über die Höhe 
baulicher Anlagen durch Festsetzung der 
Gebäudeoberkante exakt geregelt. 

Gleich der Begrenzung der Zahl der Vollge-
schosse wird auch mit der Festsetzung der 
Höhe baulicher Anlagen die 
Höhenentwicklung auf eine Maximale be-
grenzt und so ein relativ einheitliches Er-
scheinungsbild im Planungsgebiet sicherge-
stellt sowie einer Beeinträchtigung des Er-
scheinungsbildes des Umfeldes entgegen-
gewirkt. Dies vermeidet, dass es durch die 

Realisierung von Nicht-Vollgeschossen zu 
unerwünschten Höhenentwicklungen 
kommt.

Mit der Höhenfestsetzung wird somit eine 
Einheitlichkeit sowohl von Bestand als auch 
geplanter Nutzung gewährleistet. Einer 
gegenüber dem Bestand unverhältnismäßi-
gen überdimensionierten Höhenentwicklung 
wird vorgebeugt.

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen sind gem. § 18 BauNVO eindeuti-
ge Bezugshöhen erforderlich, um die Höhe 
der baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Die Bezugshöhen sind der Festset-
zung zu entnehmen.

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl analog § 19 Abs. 1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden). 

Die gewählte Grundflächenzahl orientiert 
sich eng an der städtebaulichen Konzepti-
on.

Die Festsetzung einer GRZ von 0,6 ist somit 
im Vergleich zu den Bemessungsobergren-
zen des § 17 BauNVO für allgemeine Wohn-
gebiete erhöht.

Insbesondere aufgrund

• des beschränkten Raumangebotes, das 
aus der umgebenden Bestandsbebau-
ung resultiert und

• der städtebaulich verdichteten Nachnut-
zung

geht auch mit der Neubebauung eine stär-
kere Verdichtung hervor.

Mit der Überschreitung der Grundflächen-
zahl wird der besonderen städtebaulichen 
Situation - und damit auch dem Erfordernis 
der Innenent wicklung - Rechnung getragen.

Darüber hinaus war das Grundstück in der 
Vergangenheit bereits aufgrund der gewer-
betypischen Nutzung als Stellplatzfläche 
mit Schotter teilversiegelt.

Eine geringere Grundflächenzahl würde zu 
einer wesentlichen Erschwerung der zweck-

entsprechenden Nutzung des Grundstückes 
führen, die vorgesehene Konzeption wäre 
nicht realisierungsfähig.

Die Überschreitung der Bemessungs-
obergrenze der GRZ (§ 17 BauNVO) wird 
auch durch die Größe der geplanten Tiefga-
rage und der geplanten Stellplatz fläche her-
vorgerufen - dies ist zur Realisierung einer 
ausreichenden Anzahl an Stellplätzen erfor-
derlich. Die Überschreitung der Bemessungs-
obergrenze ist diesbezüglich laut BauNVO 
möglich – im Einzelfall dürfen die Grundflä-
chen von Garagen und Stellplätzen mit 
ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen 
unterhalb der Geländeoberfläche, durch die 
das Baugrundstück lediglich unterbaut 
wird, die definierte Obergrenze der GRZ 
weiter überschreiten (§ 19 Abs. 4 S.4 
BauNVO). Diese Überschreitung ist im vor-
liegenden Fall notwendig, um die Funk-
tionsfähigkeit des geplanten Mehrfamilien-
hauses zu gewährleisten.

Die allgemeinen Anforderungen an gesun-
de Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind ge-
wahrt. Dadurch, dass die Überschreitung 
der Bemessungsobergrenze der GRZ (§ 17 
BauNVO) auch durch die geplante Tiefgara-
ge und Stellplatzfläche hervorgerufen wird, 
führt die Überschreitung der Grundflächen-
zahl auf 0,6 beispielsweise nicht zu einer 
Massierung von Nutzungen und baulichen 
Anlagen, die ein erhöhtes Verkehrsaufkom-
men bedingt. 

Der Überschreitung der Obergrenze der 
Grundflächenzahl wird durch ausgleichen-
de Maßnahmen entgegengewirkt: Dach- 
und Stellplätze sind zu begrünen und je 150 
m2 angefangener, nicht überbauter 
Grundstücksfläche ist mindestens ein Baum 
anzupflanzen (s. Festsetzungen bei Anpflan-
zungen).

Geschossflächenzahl (GFZ)

Mit der Festsetzung der Geschossflächen-
zahl (GFZ) kann eine mögliche, mit einer 
Überdimensionierung der Baukörper ver-
bundene Beeinträchtigung des Stadtbildes 
vermieden werden.

Die für das Allgemeine Wohngebiet festge-
setzte Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,6 
überschreitet die Obergrenze für Allgemei-
ne Wohngebiete gem. § 17 BauNVO. Insbe-
sondere aufgrund

• des beschränkten Raumangebotes, das 
aus der umgebenden Bestandsbebau-
ung resultiert und
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• der städtebaulich verdichteten Nachnut-
zung

geht auch mit der Neubebauung eine stär-
kere Verdichtung hervor.

Mit der Überschreitung der Geschossflächen-
zahl wird der besonderen städtebaulichen 
Situation - und damit auch dem Erfordernis 
der Innenent wicklung - Rechnung getragen.

Darüber hinaus war das Grundstück in der 
Vergangenheit bereits aufgrund der gewer-
betypischen Nutzung als Stellplatzfläche 
mit Schotter teilversiegelt.

Eine geringere Geschossflächenzahl würde 
zu einer wesentlichen Erschwerung der 
zweckentsprechenden Nutzung des Grund-
stückes führen, die vorgesehene Konzeption 
wäre nicht realisierungsfähig.

Das geplante Allgemeine Wohngebiet ist 
stadtnah gelegen, gut an den öffentlichen 
Verkehr angebunden und von Wohnnutzung 
umgeben. Diese Standortfaktoren können 
durch die festgesetzte GFZ so voll ausge-
schöpft werden.

Der Bebauungsplan verfolgt das städtebau-
liche Ziel der Nachverdichtung, im Einklang 
mit einem schonenden Umgang mit Natur 
und Boden.

Mit der Festsetzung der Geschossflächen-
zahl von 1,6 wird insgesamt der städtebau-
lichen Situation und damit auch dem Erfor-
dernis einer qualitativ hochwertigen 
Innenentwicklung entsprochen. Eine gerin-
gere Geschossflächenzahl würde zu einer 
wesentlichen Erschwerung der zweckent-
sprechenden Nutzung des Grundstückes 
führen, die vorgesehene Konzeption wäre 
nicht realisierungsfähig. Die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse werden durch die Fest-
setzung der GFZ nicht beeinträchtigt.

Auch hier wirkt insbesondere die Dachbe-
grünung ausgleichend.

Zahl der Vollgeschosse

Analog § 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Voll-
geschosse die Geschosse, die nach landes-
rechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind 
oder auf ihre Zahl angerechnet werden.

Mit der Beschränkung der Zahl der Vollge-
schosse wird analog zur Festsetzung einer 
maximal zulässigen Gebäudehöhe das Ziel 
verfolgt, die Errichtung überdimensionierter 
Baukörper im Vergleich zur Bestandsbebau-

ung zu unterbinden. Einer Beeinträchtigung 
des Ortsbildes wird damit entgegengewirkt.

Bauweise

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Grundstücks-
grenzen angeordnet werden.

Gemäß dem städtebaulichen Konzept ist, 
abgeleitet aus der Umgebungsbebauung 
der Einöder Straße, eine abweichende Bau-
weise vorgesehen.

In der abweichenden Bauweise ist eine 
Grenzbebauung einseitig an der Einöder 
Straße zulässig. Die Abstandsflächen kön-
nen, unter Einhaltung der Vorgaben der 
LBO, auf der Straßenfläche liegen. Dadurch 
wird im Plangebiet eine aufgelockerte Be-
bauung gewährleistet, die sich hinsichtlich 
ihrer Fluchtlinie am Bestand orientiert.

Überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. Die Baugrenze analog § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch die Gebäu-
de und Gebäudeteile nicht bzw. allenfalls in 
geringfügigem Maß überschritten werden 
darf.

Die Baugrenzen orientieren sich exakt an 
der städtebaulichen Konzeption der geplan-
ten Bebauung. Der alte Bebauungsplan hat 
keine flexible Bebauung ermöglicht. Zuvor 
orientierte sich das Baufenster an einem 
Bestandsgebäude, dass bereits vor mehre-
ren Dekaden abgerissen wurde. Es wurde so 
präzise und eigentümlich festgesetzt, dass 
es eine zeitgemäße Überbauung beinahe 
unmöglich macht. Die neuen Baugrenzen 
orientieren sich am umliegenden Bestand 
und an der Raumkante entlang der Einöder 
Straße.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sollen in Teilbereichen auch außer-

halb der überbaubaren Grundstücksfläche 
zulässig sein. Damit ist eine zweckmäßige 
Bebauung des Grundstückes mit den erfor-
derlichen Nebenanlagen und Einrichtungen 
sichergestellt (z. B. Terrasse), ohne geson-
dert Baufenster ausweisen zu müssen.

Ein bzw. Ausfahrten und An
schluss anderer Flächen an die 
Verkehrsflächen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Ein- und Ausfahrten zur Tiefgarage sind nur 
in dem dafür vorgesehen Bereich in der    
Erikastraße zulässig.

Dies dient der Vermeidung von Ein- und 
Ausfahrtbereichen unmittelbar an der Ein-
öder Straße.

Flächen für Stellplätze

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die Festsetzung der Flächen für Stellplätze 
dient der Ordnung des ruhenden Verkehrs 
durch ein ausreichendes oberirdisches Stell-
platzangebot innerhalb des Plangebietes.

Die für die geplante Nutzung erforderlichen 
Stellplätze werden ausschließlich im 
Plangebiet bereitgestellt. Zudem werden 
Beeinträchtigungen der bereits bestehen-
den Bebauung in der Nachbarschaft des 
Plangebietes vermieden (Parksuchverkehr 
etc.).

Der Stellplatzschlüssel ist den örtlichen 
Bauvorschriften zu entnehmen. Dieser ist 
aus stadtplanerischer Sicht ausreichend.

Für 7 Wohnungen sind demnach 10,5 Stell-
plätze erforderlich. Das Planvorhaben sieht 
den Neubau einer Wohnanlage mit 7 Woh-
nungen und 9 Tiefgaragenstellplätzen so-
wie 2 Außenstellplätzen vor. Es werden so-
mit ausreichend Stellplätze zur Unterbrin-
gung des ruhenden Verkehrs geschaffen.

Flächen für Tiefgaragen mit 
Zufahrten

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Ergänzend zur Festsetzung der Flächen für 
Stellplätze werden Flächen für Tiefgaragen 
mit Zufahrten festgesetzt. Dies dient eben-
falls der Ordnung des ruhenden Verkehrs 
durch ein zusätzliches unterirdisches Stell-
platzangebot innerhalb des Plangebietes.
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Die für die geplante Nutzung erforderlichen 
Stellplätze werden ausschließlich im 
Plangebiet bereitgestellt.

Tiefgaragen mit Zufahrten sind den dafür 
festgesetzten Flächen für Tiefgaragen mit 
Zufahrten zulässig.

Zugänge, Wege, Rampen, Notausgänge, Zu-
fahrten für Rettungsfahrzeuge, Anleiterflä-
chen und weitere Erschließungselemente 
sowie Optionsflächen für Lüftungsschächte 
sind von diesen Festsetzungen ausgenom-
men.

Dies gewährleistet die notwendige Flexibili-
tät und eröffnet geringfügigen Spielraum 
bei der Ausgestaltung und Bauausführung.

Die Tiefgarageneinfahrt erfolgt von Seiten 
der Erikastraße.

Anpflanzen von Bäumen, Sträu
chern und sonstigen Bepflan
zungen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Aufgrund der innerörtlichen Lage des 
Wohngebietes in direkter Nachbarschaft zu 
der bereits bestehenden Wohnbebauung 
und der geplanten Versiegelung ist die 
hochwertige und qualitätsvolle Ausgestal-
tung der Freiräume von besonderer Bedeu-
tung. Mit den getroffenen grünordnerischen 
Festsetzungen wird die Entwicklung ökolo-
gisch hochwertiger Pflanzungen mit Mehr-
wert für das Mikroklima erzielt.

Die Festsetzungen dienen insbesondere der 
Eingrünung der Stellplätze und der Begrü-
nung des Flachdachs zur naturschutzfachli-
cher Aufwertung und Verbesserung des Mi-
kroklimas.

Auf weitergehende Festsetzungen wird ver-
zichtet, da so noch Flexibilität bei der gärt-
nerischen Anlage verbleibt.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO und SWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V. mit §§ 4954 Saarlän
disches Wassergesetz)

Die festgesetzten Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung dienen der ordnungsgemä-
ßen Entwässerung aller Flächen innerhalb 
des Plangebietes. Die Entsorgungsinfra-

struktur ist aufgrund der bestehenden Be-
bauung bereits grundsätzlich vorhanden.

Das Plangebiet ist im modifizierten Trenn-
system zu entwässern.

Dies hält der Kreisstadt langfristig die Op-
tion die Trennung der Kanalisation von Nie-
derschlags- und Abwasserentsorgung um-
zusetzen.

Zur Brauchwassernutzung ist die Errichtung 
von Speichern (z.B. Zisterne) zulässig.

 Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

Für Bebauungspläne können analog § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der Saar-
ländischen Landesbauordnung (LBO) ge-
stalterische Festsetzungen getroffen wer-
den.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern, werden örtli-
che Bauvorschriften in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Diese Festsetzungen ver- 
meiden gestalterische Negativwirkungen 
auf das Stadt- und Landschaftsbild, denn 
gerade aufgrund der direkten Nachbar-
schaft zur bestehenden Wohnbebauung 
spielt die Gestaltqualität eine besondere 
Rolle. Die getroffenen minimalen Einschrän-
kungen bei der Fassadengestaltung sollen 
Auswüchse (z.B. grelle Farbtöne) verhin-
dern. Durch die Einhausung bzw. sichtge-
schützte Aufstellung von Mülltonnen sollen  
darüber hinaus nachteilige Auswirkungen 
auf das Stadtbild vermieden werden.

Die Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung 
der Sonnenenergie auf den Dächern ermög-
licht die Energiegewinnung aus solarer 
Strahlungsenergie im Sinne der Nachhaltig-
keit.

Zur Gewährleistung einer ausreichenden 
Anzahl an Stellplätzen werden pro Wohn-
einheit mindestens 1,5 Stellplätze vorgese-
hen.

Das Vorhaben fügt sich mit den getroffenen 
Festsetzungen harmonisch in die Umge-
bung ein.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der Auf-
stellung eines Bebauungsplanes die öffent-
lichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abwägen. Die 
Abwägung ist die eigentliche Planungsent-
scheidung. Hier setzt die Kommune ihr städ-
tebauliches Konzept um und entscheidet 
sich für die Berücksichtigung bestimmter In-
teressen und die Zurückstellung der dieser 
Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials 
(siehe „Auswirkungen der Planung“)

• Gewichtung der Belange (siehe „Ge-
wichtung des Abwägungsmaterials“)

• Ausgleich der betroffenen Belange (sie-
he „Fazit“)

• Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den vor-
habenbezogenen Bebauungsplan einge-
stellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Planungsgebiet auf 
die Umgebung und von der Umgebung auf 
das Planungsgebiet vermieden werden. 
Dies kann erreicht werden, indem unverein-
bare Nutzungen voneinander getrennt wer-
den.

Die geplante Wohnnutzung fügt sich in die 
Eigenart der näheren Umgebung ein. Die 
unmittelbare Umgebung, d. h. die Einöder 
Straße und die Erikastraße als angrenzende 
Straßen, dienen ebenfalls überwiegend dem 
Wohnen bzw. als Standort von Nutzungen, 
die das Wohnen nicht wesentlich stören. 
Hierdurch wird Konfliktfreiheit gewährleis-
tet. Gegenseitige Beeinträchtigungen dieser 
Nutzungen sind bisher keine bekannt und 
auch künftig nicht zu erwarten. 

Die Festsetzungen des vorliegenden Bebau-
ungsplanes wurden so gewählt bzw. aus 
dem alten Bebauungsplan übernommen 
und angepasst, dass sich die Wohnnutzung 
hinsichtlich Art und Maß der baulichen Nut-
zung, der Bauweise sowie der überbauba-
ren Grundstücksfläche an der bestehenden 
Bebauung in der Umgebung orientiert und 
sich so in die Umgebung einfügt. Zusätzlich 
schließen die im Bebauungsplan getroffe-
nen Festsetzungen auch innerhalb des 
Plangebietes jede Form der Nutzung aus, 
die innergebietlich zu Beeinträchtigungen 
führen kann.

Der Bebauungsplan kommt der Forderung, 
dass die Bevölkerung bei der Wahrung der 
Grundbedürfnisse gesunde und sichere 
Wohn- und Arbeitsbedingungen vorfindet, 
nach.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung 

Mit zu den wichtigsten städtebaulichen 
Aufgaben der Kommune gehört die Schaf-
fung der planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Versorgung der Bevölkerung mit 
Wohnbaugrundstücken bzw. einem ent-
sprechenden Angebot von Wohnungen auf 
dem Immobilienmarkt. 

Das Angebot sollte dabei vielfältig sein und 
den unterschiedlichen Wünschen und Be-
dürfnissen der Bevölkerung Rechnung tra-
gen. Der vorliegende Bebauungsplan 

kommt dieser Forderung nach. Da im 
Plangebiet keine Bebauung mehr besteht 
und das Maß der baulichen Nutzung und 
die überbaubare Grundstücksfläche den 
zeitgemäßen Anforderungen nicht mehr ge-
nügt, wird die Fläche für eine Umnutzung/ 
Nachverdichtung bereitgestellt. Durch die 
Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 
Wohnungen unterschiedlicher Größe und 
unterschiedlichem Zuschnitt werden stadt-
nah nachfrageorientierte Angebotsformen 
des Wohnens geschaffen. Der bestehenden 
Nachfrage in Homburg wird somit in integ-
rierter Lage Rechnung getragen. 

Auswirkungen auf die Gestaltung des 
Stadt- und Landschaftsbildes

Die städtebauliche und gestalterische Qua-
lität des Plangebietes ist gegenwärtig auf-
grund der Nutzung als reine Stellplatz- und 
Ausstellungsfläche eingeschränkt. 

Durch die zukunftsfähige Entwicklung des 
Grundstückes hin zu einer modernen Wohn-
anlage und durch die architektonische und 
gestalterische Konzeption des geplanten 
Vorhabens wird das Stadt- und Erschei-
nungsbild des Plangebietes und des direk-
ten Umfeldes städtebaulich und gestalte-
risch aufgewertet.

Durch die gestaffelte Höhe und die Gliede-
rung des Baukörpers werden städtebauli-
che Spannungen zur Umgebung vermieden. 

Auch die Begrünungen im Plangebiet (Be-
grünung der oberirdischen Stellplätze und 
des Flachdachs...) tragen zudem dazu bei, 
dass keine negativen Auswirkungen auf das 
Stadtbild entstehen.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Bei der Planung handelt es sich um die Ent-
wicklung/ Umnutzung einer fast vollständig 
versiegelten und überbauten Fläche in in-
nerörtlicher Lage.

Der Geltungsbereich weist aufgrund der 
Teil-Versiegelung und Beeinträchtigungen 
wie Bewegungsunruhe und Lärm infolge 
der bestehenden Nutzungen in der unmit-
telbaren Umgebung (Wohnnutzungen, Stra-
ßen,...) bereits eine deutliche Vorbelastung 
auf.

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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Es kommt durch das Planvorhaben weder 
zu einer erheblichen nachteiligen Beein-
trächtigung artenschutzrechtlich relevanter 
Arten, noch ist ein FFH-Lebensraumtyp / be-
sonders geschützter Lebensraum betroffen.

Von der Planung sind keine Schutzgebiete, 
insbesondere keine Schutzgebiete mit ge-
meinschaftlicher Bedeutung betroffen, die 
dem Planvorhaben entgegenstehen könn-
ten. 

Im Übrigen gelten gem. § 13 a BauGB Ein-
griffe, die aufgrund der Aufstellung des Be-
bauungsplanes zu erwarten sind, als vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt. Ein Aus-
gleich ist nicht erforderlich.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Mit der Realisierung des geplanten Mehrfa-
milienhauses wird es zwar zu einem Anstieg 
des Verkehrsaufkommens kommen. Dieses 
ist jedoch lediglich auf den Anwohnerver-
kehr beschränkt. Die Einöder Straße ist als 
Bundesstraße für die festgesetzte Nutzung 
ausreichend dimensioniert, sodass der zu-
sätzlich entstehende Verkehr aufgenommen 
werden kann. Um den Verkehrsfluss in der 
Einöder Straße nicht zu beeinträchtigen er-
folgt die Grundstückszufahrt primär über 
die Erikastraße.

Der ruhende Verkehr wird innerhalb des 
Plangebietes - in einer Tiefgarage unter dem 
Mehrfamilienhaus und auf einer oberirdi-
schen Stellplatzfläche - geordnet. Dies trägt 
dazu bei, dass ruhender Verkehr und Park-
suchverkehr in der Einöder Straße und in 
den umliegenden Straßen vermieden wer-
den.

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt. Die not-
wendige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
und Anschlusspunkte sind in unmittelbarer 
Umgebung des Plangebietes vorhanden. 

Unter Beachtung der Kapazitäten und ge-
troffenen Festsetzungen ist die Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur ordnungsgemäß 
sichergestellt.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes / Starkregen

Aufgrund der Lage des Plangebietes sind 
während der Baudurchführung und bis hin 
zur endgültigen Begrünung und Grund-
stücksgestaltung besondere Maßnahmen 
zur Abwehr von möglichen Überflutungen 

durch die Grundstückseigentümer zu be-
denken.

Den umliegenden Anliegern wird folglich 
kein zusätzliches Risiko durch unkontrollier-
te Überflutungen entstehen. Insofern kann 
davon ausgegangen werden, dass die Be-
lange des Hochwasserschutzes / Starkregen 
durch das Vorhaben nicht negativ beein-
trächtigt werden

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Das Grundstück ist durch Schotterflächen 
und teilweise Asphaltierung teilversiegelt. 
Durch das geplante Vorhaben findet mit 
dem Bau des Mehrfamilienhauses insge-
samt eine Nachverdichtung statt, wodurch 
jedoch keine größeren zusätzlichen Versie-
gelungen stattfinden. Durch die Inanspruch-
nahme des im Siedlungs bestand vorhande-
nen Potenzials, die Eingrünung der Stell-
plätze, die Begrünung des Dachs, der An-
pflanzung von Bäumen und in Anbetracht 
der geringen Größe des Plangebietes kön-
nen negative Auswirkungen auf die Belan-
ge des Klimas insgesamt ausgeschlossen 
werden.

Auswirkungen auf private Belange

Die derzeitige Gebietsart, die auch dritt-
schützende Wirkung hat, wird durch ein All-
gemeines Wohngebiet (WA) ersetzt. Auch 
mögliche nachteilige Auswirkungen auf an-
grenzende Wohn- bzw. wohnverträgliche 
Nutzungen  sind nicht zu erwarten, da auch 
der zu entwickelnde Standort dem Wohnen 
dienen wird und verträglich ist. Zum ande-
ren wurden entsprechende Festsetzungen 
getroffen, um städtebauliche Spannungen 
zu vermeiden (vgl. vorangegangene Aus-
führungen).

Alle bauplanungs- und bauordnungsrechtli-
chen Vorgaben können eingehalten wer-
den.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschie
dung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes

• Umnutzung / Nachverdichtung einer 
innerörtlich gelegenen Fläche

• Mit der Erweiterung des Angebotes an 
Wohnraum wird die Kreisstadt / der 
Vorhabenträger der bestehenden Nach-
frage gerecht

• Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Umweltschutzes

• Keine negativen Auswirkungen auf das 
Stadt- und Landschaftsbild

• Geringer Erschließungsaufwand: Infra-
struktur ist weitestgehend vorhanden 

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs, Ordnung des ru-
henden Verkehrs auf dem Grundstück

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie
dung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die ge-
gen die Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes wurden die 
zu beachtenden Belange in ihrer Gesamt-
heit untereinander und gegeneinander ab-
gewogen. Aufgrund der genannten Argu-
mente, die für die Planung sprechen, kommt 
die Kreisstadt Homburg zu dem Ergebnis, 
dass der Umsetzung der Planung nichts ent-
gegensteht.
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